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Zitat von Aviator

Bin ich denn Leibeigener des Landes, denn man in alle Gebäude zur Arbeit schicken
darf, über denen das Wort „Schule“ hängt?

Du bist Beamter des Landes und man kann dich zumindest problemlos in alle Schulen schicken,
deren Lehramt du hast. In andere Schulen - scheinbar auch.
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